
Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — 
Auslegung von Art. 19 Abs. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Auf
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. 
L 102, S. 1) sowie von Art. 13 bis 16 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das 
Kontrollgerät im Straßenverkehr (ABl. L 370, S. 8) — Nationale 
Regelung, wonach jeder Verstoß gegen die Regeln über die Ver
wendung des Fahrtenschreibers durch eine Geldbuße in einheit
licher Höhe geahndet wird, ohne die Schwere des Verstoßes zu 
berücksichtigen und ohne eine Möglichkeit zur Rechtfertigung 
vorzusehen — Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Festsetzung 
verhältnismäßiger Sanktionen 

Tenor 

1. Das Verhältnismäßigkeitserfordernis des Art. 19 Abs. 1 und 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung be
stimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 des Rates ist dahin auszulegen, dass es einer Sanktions
regelung wie der mit dem Regierungsdekret 57/2007 zur Fest
legung der Höhe der Geldbußen bei Verstößen gegen bestimmte 
Vorschriften über die Güter- und Personenbeförderung im Straßen
verkehr (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcso
lódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok öss
zegéről szóló 57/2007. Korm. Rendelet) vom 31. März 2007 
eingeführten entgegensteht, die bei allen Verstößen gegen die in 
den Art. 13 bis 16 der Verordnung Nr. 3821/85 des Rates vom 
20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr in 
der durch die Verordnung Nr. 561/2006 geänderten Fassung 
aufgestellten Vorschriften für die Benutzung der Schaublätter un
abhängig von der Schwere des Verstoßes die Verhängung einer 
Geldbuße in pauschaler Höhe vorsieht. 

2. Das Verhältnismäßigkeitserfordernis des Art. 19 Abs. 1 und 4 der 
Verordnung Nr. 561/2006 ist dahin auszulegen, dass es einer 
Sanktionsregelung wie der mit dem Regierungsdekret 57/2007 
vom 31. März 2007 zur Festlegung der Höhe der Geldbußen 
bei Verstößen gegen bestimmte Vorschriften über die Güter- und 
Personenbeförderung im Straßenverkehr eingeführten, mit der eine 
objektive Verantwortlichkeit geschaffen wird, nicht entgegensteht. 
Dagegen ist es dahin auszulegen, dass es der nach dieser Regelung 
vorgesehenen Sanktionsschärfe entgegensteht. 

( 1 ) ABl. C 195 vom 17.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 2. Februar 
2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable 
Footwear (Zhongsan) Ltd, Lung Pao Footwear 
(Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Rat 
der Europäischen Union, Europäische Kommission, 
Confédération européenne de l'industrie de la chaussure 

(CEC) 

(Rechtssache C-249/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Dumping — Verordnung (EG) 
Nr. 1472/2006 — Einfuhren bestimmter Schuhe mit Oberteil 
aus Leder mit Ursprung in China und Vietnam — Verord
nung (EG) D Nr. 384/96 — Art. 2 Abs. 7, 9 Abs. 5 und 17 
Abs. 3 — Status eines unter marktwirtschaftlichen Bedingun
gen tätigen Unternehmens — Individuelle Behandlung — 

Stichprobe) 

(2012/C 80/04) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerinnen: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable 
Footwear (Zhongsan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, 
Risen Footwear (HK) Co. Ltd (Prozessbevollmächtigte: L. Ruess
mann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Rat der Europäischen Union (Prozess
bevollmächtigte: J.-P. Hix und R. Szostak im Beistand von 
Rechtsanwalt G. Berrisch und N. Cheasaites, Barrister), Europäi
sche Kommission (Prozessbevollmächtigte: T. Scharf und H. van 
Vliet), Confédération européenne de l'industrie de la chaussure 
(CEC) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Achte Kammer) vom 
4. März 2010 in der Rechtssache T-401/06, Brosmann Foot
wear (HK) Ltd u. a./Rat der Europäischen Union, mit dem das 
Gericht die Klage auf teilweise Nichtigerklärung der Verordnung 
(EG) Nr. 1472/2006 des Rates vom 5. Oktober 2006 zur Ein
führung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgülti
gen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren 
bestimmter Schuhe mit Oberteil aus Leder mit Ursprung in 
der Volksrepublik China und Vietnam (ABl. L 275, S. 1) abge
wiesen hat 

Tenor 

1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 4. März 
2010, Brosmann Footwear (HK) u. a./Rat (T-401/06), wird 
aufgehoben. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 1472/2006 des Rates vom 5. Oktober 
2006 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur 
endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuh
ren bestimmter Schuhe mit Oberteil aus Leder mit Ursprung in der 
Volksrepublik China und Vietnam wird für nichtig erklärt, soweit 
sie die Brosmann Footwear (HK) Ltd, die Seasonable Footwear 
(Zhongshan) Ltd, die Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd und 
die Risen Footwear (HK) Co. Ltd. betrifft.
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3. Der Rat der Europäischen Union trägt die Kosten, die der Bros
mann Footwear (HK) Ltd, der Seasonable Footwear (Zhongshan) 
Ltd, der Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd und der Risen 
Footwear (HK) Co. Ltd im ersten Rechtszug und im vorliegenden 
Verfahren entstanden sind. 

4. Die Europäische Kommission und die Confédération européenne de 
l’industrie de la chaussure (CEC) tragen die ihnen im ersten 
Rechtszug und im vorliegenden Verfahren entstandenen eigenen 
Kosten. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 31.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 9. Februar 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Handelsgerichts 
Wien — Österreich) — Martin Luksan/Petrus van der Let 

(Rechtssache C-277/10) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Rechtsangleichung — Geis
tiges Eigentum — Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
— Richtlinien 93/83/EWG, 2001/29/EG, 2006/115/EG und 
2006/116/EG — Vertragliche Aufteilung der Verwertungs
rechte an einem Filmwerk zwischen dem Hauptregisseur und 
dem Hersteller des Werks — Nationale Regelung, nach der 
diese Rechte kraft Gesetzes ausschließlich dem Filmhersteller 
zustehen — Möglichkeit der Abbedingung dieser Regel durch 

Parteivereinbarung — Nachfolgende Vergütungsansprüche) 

(2012/C 80/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Handelsgericht Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Martin Luksan 

Beklagter: Petrus van der Let 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Handelsgericht Wien — Aus
legung von Art. 2 Abs. 2, 5 und 6 sowie Art. 4 der Richtlinie 
92/100/EWG des Rates vom 19. November 1992 zum Ver
mietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheber
recht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigen
tums (ABl. L 346, S. 61), von Art. 1 Abs. 5 der Richtlinie 
93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinie
rung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vor
schriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbrei

tung (ABl. L 248, S. 15), der Art. 2, 3 und 5 Abs. 2 Buchst. b 
der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter As
pekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10) sowie von 
Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die 
Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte (ABl. L 372, S. 12) — Vertragliche Aufteilung 
der Verwertungsrechte an einem Filmwerk zwischen dem Fil
murheber und dem Filmhersteller — Nationale Regelung, die 
alle Verwertungsrechte dem Filmhersteller zuweist 

Tenor 

1. Die Art. 1 und 2 der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. 
September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leis
tungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk 
und Kabelweiterverbreitung einerseits sowie die Art. 2 und 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter As
pekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft in Verbindung mit den Art. 2 und 3 der 
Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleih
recht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutz
rechten im Bereich des geistigen Eigentums und Art. 2 der Richt
linie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutzrechte andererseits sind dahin 
auszulegen, dass die Verwertungsrechte an dem Filmwerk, wie sie 
im Ausgangsverfahren in Rede stehen (Vervielfältigungsrecht, 
Recht zur Ausstrahlung über Satellit und jedes andere Recht zur 
Wiedergabe im Wege der öffentlichen Zugänglichmachung), kraft 
Gesetzes unmittelbar und originär dem Hauptregisseur zustehen. 
Folglich sind diese Bestimmungen dahin auszulegen, dass sie in
nerstaatlichen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die die genannten 
Verwertungsrechte kraft Gesetzes ausschließlich dem Produzenten 
des betreffenden Werks zuweisen. 

2. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit lässt, eine Vermutung der Abtretung der Verwer
tungsrechte an dem Filmwerk, wie sie im Ausgangsverfahren in 
Rede stehen (Recht zur Ausstrahlung über Satellit, Vervielfälti
gungsrecht und jedes andere Recht zur Wiedergabe im Wege der 
öffentlichen Zugänglichmachung), an den Produzenten des Film
werks aufzustellen, vorausgesetzt, dass eine solche Vermutung nicht 
unwiderlegbar ist und damit die Möglichkeit für den Hauptregis
seur des Filmwerks ausschlösse, eine anderslautende Vereinbarung 
zu treffen. 

3. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass der Hauptregisseur in 
seiner Eigenschaft als Urheber des Filmwerks kraft Gesetzes un
mittelbar und originär Berechtigter des in Art. 5 Abs. 2 Buchst. b 
der Richtlinie 2001/29 im Rahmen der sogenannten Privatkopie
ausnahme vorgesehenen Anspruchs auf gerechten Ausgleich sein 
muss.
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